
Alle inländischen Abgaben, die bei Ausfuhr des hergestellten Erzeugnisses erstattet werden oder erstattet werden dürfen, 
sind ausgenommen. Enthält der Transaktionswert oder Ab-Werk-Preis eines Erzeugnisses Kosten, die für das Erzeugnis 
nach Verlassen des Herstellungsorts entstehen, beispielsweise Transport-, Verlade-, Entlade-, Bereitstellungs- oder 
Versicherungskosten, so sind diese Kosten auszunehmen; und 

Wert von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nach dem Übereinkommen über den Zollwert den Zollwert 
des Vormaterials zum Zeitpunkt der Einfuhr in eine Vertragspartei. Der Wert des Vormaterials ohne Ursprungseigen
schaft muss alle bei der Bearbeitung des Vormaterials zum Einfuhrort anfallenden Kosten enthalten, beispielsweise 
Transport-, Verlade-, Entlade-, Bereitstellungs- oder Versicherungskosten. Ist der Zollwert nicht bekannt oder kann er 
nicht festgestellt werden, so ist der Wert von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der erste feststellbare Preis, der 
dafür in der Europäischen Union oder in Kanada gezahlt wird. 

ABSCHNITT B 

URSPRUNGSREGELN 

Artikel 2 

Allgemeines

1. Für die Zwecke dieses Abkommens ist ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis der Vertragspartei, in welcher der 
letzte Herstellungsschritt stattgefunden hat, sofern das Erzeugnis — nach Artikel 3 im Gebiet einer Vertragspartei oder 
im Gebiet beider Vertragsparteien — 

a) im Sinne des Artikels 4 vollständig gewonnen oder hergestellt wurde, 

b) ausschließlich aus Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft hergestellt wurde oder 

c) im Sinne des Artikels 5 ausreichend gefertigt wurde. 

2. Vorbehaltlich des Artikels 3 Absätze 8 und 9 müssen die Bedingungen dieses Protokolls in Bezug auf den Erwerb 
der Ursprungseigenschaft ohne Unterbrechung im Gebiet einer oder beider Vertragsparteien erfüllt sein. 

Artikel 3 

Ursprungskumulierung

1. Ein Ursprungserzeugnis einer Vertragspartei gilt als Ursprungserzeugnis der anderen Vertragspartei, wenn es dort 
als Vormaterial bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet wird. 

2. Ein Ausführer darf die in der anderen Vertragspartei an Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft vorgenommene 
Fertigung für die Zwecke der Bestimmung der Ursprungseigenschaft eines Erzeugnisses berücksichtigen. 

3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die an einem Erzeugnis vorgenommene Fertigung nicht über die in 
Artikel 7 genannten Behandlungen hinausgeht und das Ziel der Fertigung die auf der Grundlage eines überzeugenden 
Beweises belegte Umgehung der Finanz- oder Steuervorschriften der Vertragsparteien ist. 

4. Wenn ein Ausführer eine Ursprungserklärung für ein Erzeugnis nach Absatz 2 ausgefüllt hat, muss sich eine 
vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Lieferantenerklärung des Lieferanten der bei der Herstellung des Erzeugnisses 
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft in seinem Besitz befinden. 

5. Bei der Lieferantenerklärung darf es sich um die Erklärung nach Anhang 3 handeln oder um ein gleichwertiges 
Papier, das dieselben Informationen enthält und die betroffenen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft ausreichend 
genau bezeichnet, um die Identifizierung zu ermöglichen. 

6. Liegt die Lieferantenerklärung nach Absatz 4 in elektronischer Form vor, so braucht sie nicht unterzeichnet sein, 
sofern den Zollbehörden der Vertragspartei, in der die Erklärung ausgefüllt wurde, die Identität des Lieferanten glaubhaft 
dargelegt wird. 

7. Eine Lieferantenerklärung gilt für eine einzige Rechnung oder mehrere Rechnungen für dasselbe Vormaterial, das 
innerhalb von höchstens 12 Monaten ab dem Datum der Lieferantenerklärung geliefert wird. 

8. Vorbehaltlich des Absatzes 9 darf, wenn jede Vertragspartei, wie nach dem WTO-Abkommen zulässig, ein Freihan
delsabkommen mit demselben Drittland geschlossen hat, ein Vormaterial dieses Drittlands bei der Bestimmung der Ur
sprungseigenschaft eines Erzeugnisses nach diesem Abkommen berücksichtigt werden. 
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9. Jede Vertragspartei wendet Absatz 8 nur dann an, wenn gleichwertige Bestimmungen zwischen jeder Vertragspartei 
und dem Drittland gelten und nachdem sich die Vertragsparteien über die anwendbaren Bedingungen verständigt haben. 

10. Sobald jede Vertragspartei ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossen hat 
und nachdem sich die beiden Vertragsparteien über die anwendbaren Bedingungen verständigt haben, wendet jede 
Vertragspartei bei der Bestimmung, ob ein Erzeugnis des Kapitels 2 oder 11, der Positionen 16.01 bis 16.03, des 
Kapitels 19, der Position 20.02 oder 20.03, oder der Unterposition 3505.10 nach diesem Abkommen ein Ursprungs
erzeugnis ist, ungeachtet des Absatzes 9 Absatz 8 an. 

Artikel 4 

Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

1. Die folgenden Erzeugnisse gelten als in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt: 

a) dort aus dem Boden gewonnene mineralische Erzeugnisse und andere nicht lebende Naturressourcen 

b) dort geerntete oder gesammelte Nutz- und Zierpflanzen und pflanzliche Erzeugnisse 

c) dort geborene oder geschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere 

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren 

e) Erzeugnisse von geschlachteten Tieren, die dort geboren und aufgezogen wurden 

f) dort — innerhalb der äußeren Grenzen der Küstenmeere der Vertragspartei — erzielte Jagd- und Fangbeute und 
Fischfänge 

g) dort aufgezogene Erzeugnisse der Aquakultur 

h) Fisch, Meeresfrüchte und sonstige marine Tiere und Pflanzen, die jenseits der äußeren Grenzen der Küstenmeere aus 
dem Meer gewonnen werden 

i) Erzeugnisse, die an Bord von Fabrikschiffen ausschließlich aus den unter Buchstabe h genannten Erzeugnissen 
hergestellt werden 

j) mineralische Erzeugnisse und andere nicht lebende Naturressourcen, die aus dem Meeresboden oder Meeresun
tergrund 



i) der ausschließlichen Wirtschaftszone Kanadas oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und zwar nach 
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit Teil V des in Montego Bay am 10. Dezember 1982 
geschlossenen Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 

ii) des Festlandsockels Kanadas oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und zwar nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit Teil VI des Seerechtsübereinkommens oder 

iii) des in Artikel 1 Absatz 1 des Seerechtsübereinkommens definierten Gebiets 

gewonnen wurden von einer Vertragspartei oder einer Person einer Vertragspartei, sofern diese Vertragspartei oder 
Person einer Vertragspartei zum Zwecke der Nutzbarmachung Rechte über diesen Teil des Meeresbodens oder 
Meeresuntergrunds ausübt 

k) Rohstoffe, die aus dort gesammelten Altwaren gewonnen wurden, sofern diese Erzeugnisse nur zur Rückgewinnung 
geeignet sind 

l) Komponenten, die aus dort gesammelten Altwaren gewonnen wurden, sofern diese Erzeugnisse nur zur 
Rückgewinnung geeignet sind und sofern diese Komponente 

i) zur Herstellung eines anderen Erzeugnisses verwendet wird oder 

ii) einer Fertigung unterzogen wird, wodurch ein Erzeugnis entsteht, dessen Leistung und Lebenserwartung 
derjenigen eines neuen Erzeugnisses des gleichen Typs entspricht oder ähnelt 

m) dort ausschließlich aus Erzeugnissen nach den Buchstaben a bis j hergestellte Erzeugnisse jeden Herstellungsstands 
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